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Fragen Ja Nein Ergänzungen 

Begrüssen Sie die genaueren Angaben zum Aufsichts-
besuch (Besuche müssen einmal pro Jahr durch mög-
lichst hierfür qualifiziertes Personal durchgeführt wer-
den)? 

 

 

 

 

Wenn nein, weshalb? 

      

Art. 8 

Aufsicht 

Sehen Sie Schwierigkeiten bei der Umsetzung?  

 

 

 

Wenn ja, weshalb? 

      

Art. 9 

Zweck 

Wird im Zweckartikel das Kernanliegen von familiener-
gänzender Betreuung wiedergegeben? 

 

 
 

 

 

Möchten Sie eine alternative Formulierung vor-
schlagen? 

      

Art. 12 

Zugänglichkeit 

(Dringlichkeit) 

Begrüssen Sie die Formulierung, dass die Dringlichkeit 
(Erwerbstätigkeit oder soziale Situation) prioritäres Kri-
terium bei der Platzvergabe ist (wenn nicht genügend 
Plätze zur Verfügung stehen)? 

 

 

 

 

Wenn nein, welchen Aspekt der Regelung 
möchten Sie ändern? 

      

Welche Änderung schlagen Sie vor? 

Wir unterstützen den Antrag des vpod, die sozi-
ale Durchmischung verbindlich zu regeln. 
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Erachten Sie die vorgeschlagene Abgrenzung zwi-
schen familien- und schulergänzenden Angeboten als 
klar und pragmatisch? 

 

 

 

 

Wenn nein, welche Aspekte möchten sie wes-
halb und wie ändern? 

      

Art. 14 

Zugänglichkeit 

(Altersgruppen) 
Wie wirkt sich ihrer Meinung nach die Regelung für 
Kindergartenkinder aus? Wie werden Kindergartenkin-
der ihrer Meinung nach in Zukunft betreut? 

  Die Ausnahmeregelung in 14, 2 (Angebot der 
Tagesstätten für Schulkinder) ist nach wie vor 
wichtig, solange die Tagesschulen keine ver-
lässliche und geeignete Ferienbetreuung anbie-
ten. 

Art. 16  

Aufsicht über ge-
mischte Kindertages-
stätten? 

Erachten Sie die vorgeschlagene Regelung für die 
Aufsicht über Kitas mit privaten und subventionierten 
Plätzen als sachgerecht und praktikabel? 

 

 

 

 

Wenn nein, weshalb? 

Eine einheitliche Aufsicht über die Kitas wäre 
deutlich sinnvoller, ebenso die verbindliche Ver-
ankerung der ASIV-Vorschriften auch für alle 
Kitas, siehe Ausführungen vpod. 

Begrüssen Sie den flexibleren Betreuungsschlüssel?   

 

 

 

Wenn nein, wo sehen Sie Schwierigkeiten? 

Wir schliessen uns hier den Anträgen und Be-
gründungen des vpod an, insbesondere: maxi-
male Gruppengrösse bei 12 Plätzen belassen 
und 20, 1, b bis e streichen. 

Art. 20 

Betreuungsschlüssel 

Wie setzen Sie in ihrer Gemeinde / Kita die Randstun-
denregelung um?   vgl. Antrag vpod: Art. 20, 4 streichen. 

Art. 28 

Massgebendes Ein-
kommen 

Begrüssen Sie die neue vereinfachte Berechnung des 
massgebenden Einkommens? (Orientierung an der 
Steuererklärung, was die Deklaration und die Über-
prüfbarkeit erleichtert / die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit wird noch genauer ermittelt). 

 

 

 

 

Wenn nein, Änderungen wünschen Sie wes-
halb? 

      

Art. 30 

Nachweis 

Begrüssen Sie die neue Regelung?  

 

 

 

Wenn nein, was müsste angepasst werden? 

      

Art. 31 

Bemessungszeitraum 

Begrüssen Sie, dass grundsätzlich die Verhältnisse 
des Vorjahres berücksichtigt werden? 
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 Erachten Sie die Ausnahmeregelung (Absatz 3) als 
wichtig? 

 

 

 

 

 

vgl. Antrag vpod      

Art. 37 

Erhebung der Gebüh-
ren in der Tagespflege 

Begrüssen Sie, dass bei der Tagespflege neu auf je-
den Fall die vereinbarten Betreuungsstunden bezahlt 
werden müssen? (Bisher konnten auch nur die tatsäch-
lich benutzten Betreuungsstunden bezahlt und auch 
entlohnt werden). 

 

 

 

 

 

      

Art. 39 

Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt von 20% wird in der ASIV aufgrund 
einer Änderung des Sozialhilfegesetzes umgesetzt. 
Haben Sie Bemerkungen zur Umsetzung? 

 

 

 

 

 

Wir können die Einführung eines Selbstbehaltes 
nicht unterstützen, weil er sich negativ auf ein 
bedarfsgerechtes Angebot auswirken wird.  
Wir beantragen, dass die Auswirkungen der Ein-
führung des Selbstbehalts evaluiert wird, insbe-
sondere hinsichtlich der Entwicklung von Quali-
tät, Quantität und Bedarfsgerechtigkeit.  

Werden mit der Ausbildungspauschale die angestreb-
ten Ziele (Lernende sind nicht mehr ein wichtiger 
Grund, weshalb Betriebe die Normkosten nicht einhal-
ten können, es besteht kein Anreiz mehr, Lernende 
anstatt Praktikanten einzustellen) erreicht? 

 

 

 

 

 

Wenn nein, wie müsste die Pauschale ange-
passt werden? 

      

Art. 43 

Ausbildungspauschale 

Begrüssen Sie die Einführung der Pauschale?  

 

 

 

 

      

Art. 45 

Risikoabdeckung und 
Art. 46 

Gewinn und Verlust 

Sind diese Neuregelungen für Sie sinnvoll und nach-
vollziehbar? 

 

 

 

 

Wenn nein, was müsste angepasst werden? 

      

Einzelfallbewilligung Begrüssen Sie die Abschaffung des bisherigen Artikels 
57 zu den Einzelfallbewilligungen? (Bereits heute und 
ohne diesen Artikel können via Sozialdienste Kosten 

  Wenn nein, weshalb? 
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für Angebote der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung über den Lastenausgleich abgerechnet werden). 

Umsetzung 

Bereich Familiener-
gänzende Kinder-
betreuung 

Für die möglichst einfache Umsetzung planen wir, den 
Gemeinden und Institutionen die folgenden Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen.  

• Aktuelle online-Informationen, inkl. FAQ zum Tarif-
system. 

• Informationsveranstaltungen in den verschiedenen 
Regionen zum neuen Tarifsystem und den sonsti-
gen Änderungen. 

• Aktuelles Tarifberechnungstool. 

• Angepasste (Muster-) Zusammenarbeits- und Leis-
tungsverträge. 

• Leitfaden für die Aufsichtsbesuche. 

• Vorlage für den Antrag an die Steuerverwaltung zur 
Überprüfung der Angaben der Eltern. 

Wünschen Sie weitere Hilfs- und Informationsmittel? 

 

 

 

 

 

      

Sind die Wirkungsziele für die OKJA umfassend?  

 

 

 

Wenn nein, welche Wirkungsziele sollten er-
gänzt werden? 

      

Art. 49 

Wirkungsziele 

Begrüssen Sie die Möglichkeit, die Wirkungsziele den 
kommunalen bzw. regionalen Gegebenheiten anzu-
passen? 

 

 

 

 

Wenn nein, weshalb nicht? 

      

Art. 50 

Zielgruppe 

Finden Sie die Aufteilung in offene Arbeit für Kinder (6-
11-Jährige) und offene Jugendarbeit (12-20-Jährige) 
nachvollziehbar und sinnvoll? 

 

 

 

 

Wenn nein, weshalb nicht? Ist grundsätzlich von 
einer Aufteilung abzusehen oder wie würden Sie 
die offene Arbeit mit Kindern von der offenen 
Jugendarbeit abgrenzen? 
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Art. 53 

Mindestgrösse 

Begrüssen Sie die Erweiterung der Mindestgrösse auf 
der Grundlage der Bevölkerungsdichte? 

 

 

 

 

Wenn nein, Begründung? 

      

Soll an den drei Leistungsbereichen Animation/ Beglei-
tung, Information/ Beratung und Entwicklung/ Fachbe-
ratung festgehalten werden? 

 

 

 

 

Wenn nein, wo wünschen Sie welche Änderun-
gen? 

      

Art. 54 

Leistungsbereiche 

Sollten die Leistungsbereiche detaillierter beschreiben 
werden? 

 

 

 

 

Wenn ja, welche Ergänzungen wären sinnvoll? 

      

Art. 60 

Fachpersonal 

Begrüssen Sie die Präzisierung betreffend Fachperso-
nal und operativer Leitung? 

 

 

 

 

Wenn nein, weshalb nicht? Wie sollte der Artikel 
angepasst werden? 

Die Präzisierung begrüssen wir, allerdings sind 
wir mit der Definition des Fachpersonals nicht 
einverstanden. In der Definition sind unter 60,2,d 
Personen aufgeführt, die lediglich über Erfah-
rungen und Grundkompetenzen in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen verfügen. Diese Be-
stimmung erachten wir als sehr problematisch, 
da keinerlei Anforderungen an eine fachliche 
Qualifikation festgehalten ist und Tür und Tor 
öffnet für Personen, die nicht genügend qualifi-
ziert sind für die Aufgaben von offener Kinder- 
und Jugendarbeit. Von Fachpersonal kann hier 
keine Rede sein. 
Art. 60, 2, d ist ersatzlos zu streichen.. 

Ist das neue Finanzierungsmodell verständlich um-
schrieben und nachvollziehbar? 

 

 

 

 

Wenn nein, was verstehen Sie nicht? Was ist 
nicht nachvollziehbar? 

Siehe Beibrief. 

Art. 62ff. 

Finanzierung 

Begrüssen Sie die Ermächtigung eines lastenaus-
gleichsberechtigten Höchstbetrags? 

 

 

 

 

Wenn nein, weshalb nicht? 

Siehe Beibrief. 

Umsetzung Offene 
Kinder- und Jugend-

Würden Sie Instrumente und Hilfsmittel zur Umsetzung 
der ASIV oder zur Bereitstellung des Leistungsange-

  Wenn ja, in welchen Bereichen könnten Instru-
mente und Hilfsmittel Ihre Arbeit erleichtern und 
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arbeit bots begrüssen?    wie? 

      

 

 


